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Meinen Eltern





Vorwort

Wahrscheinlich hat kein einzelner Faktor mehr zur Prosperität des Westens beigetragen als
die verhältnismäßig große Rechtssicherheit, die dort bestand. Das wird durch die Tatsache
nicht geändert, dass völlige Gewissheit des Rechts ein Ideal ist, das wir anstreben müssen,
aber nie vollkommen erreichen können.

F. A. Hayek, Die Verfassung der Freiheit, Kapitel 14 Ziff. 3.

Die vorliegende Arbeit wurde im Frühjahr 2022 von der rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel unter dem Titel „Die relative
Gesellschafterstellung im GmbH-Recht – Ein Beitrag zur Rechtssicherheit“ als
Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur konnten bis Ende Mai
2022 berücksichtigt werden. Dieses Buch unternimmt den Versuch, zu einer höheren
Gewissheit des Rechts zu schreiten, mit dem warnenden Hesse aber wissend, nie
davor gefeit zu sein, bisweilen doch seltsam im Nebel zu wandern.

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Timo Fest,
LL. M. (Pennsylvania), der mir von Beginn der Arbeit bis heute durch seine ziel-
strebige und gewissenhafte Arbeitsweise stets Vorbild ist. Herzlichen Dank für die
gewinnbringenden Anregungen und die zügige Erstellung des Erstgutachtens.
Ebenfalls gebührt mein Dank Herrn Prof. Dr. Hartmut Oetker für die rasche
Zweitbegutachtung sowie den Herren Prof. Dr. Gerald Spindler, Prof. Dr. Hanno
Merkt, LL.M. (Univ. of Chicago) und Prof. Dr. h. c. Dr. h. c. Holger Fleischer, LL. M.
(Univ. of Michigan) für die Aufnahme dieser Arbeit in die vorliegende Schriften-
reihe.

Auf dem Weg der Themenfindung und Erstellung dieser Schrift haben mich die
vielen Eindrücke an meinen Studien- und Tätigkeitsorten in Freiburg, Kalkutta,
München, Tübingen, Würzburg und Kiel begleitet und geprägt. Herzlich danke ich
zunächst meinemFreund und treuen Freiburger Gefährten Dr.Marcel Duplois für die
fachlichen Dialoge und die unvergesslichen gemeinsamen Momente. Weiter gilt
mein Dank den Herren Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Albin Eser, M.C.J. (NYU), Prof. Dr.
Lars Klöhn, LL. M. (Harvard), Prof. Dr. Johannes Hager, Prof. Dr. Jens-Hinrich
Binder LL. M. (London), Prof. Dr. Heribert Heckschen sowie Dr. Andreas Heidinger
für die fruchtbaren inhaltlichen Diskussionen und die an unterschiedlichen Orten
lehrreichen wie wegweisende Etappen. A.B., F.E., J.K. und P.R. danke ich für
kritisches Korrekturlesen und den fortwährend beflügelnden interdisziplinären
Austausch. Alle hier nicht erwähnten, aber gemeinten Wegbegleiter schließe ich
ausdrücklich in den herzlichen Dank mit ein!



Die Erstellung der Disseration wurde durch ein Promotionsstipendium der
Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützt, für deren ideelle und finanzielle Förderung
im Studium und während der Promotion ich ebenfalls zu großem Dank verpflichtet
bleibe.

Abschließend danke ich von Herzen meiner Familie, ohne deren Unterstützung in
allen Lebenslagen diese Arbeit nicht hätte entstehen können.Meine drei Geschwister
Verena, Daniel und Moritz haben mich gelehrt, die Leichtigkeit und Neugier im
Leben zu bewahren. Meine Verlobte Christina steht stets mit großem Verständnis für
meineVorhaben eng anmeiner Seite. Danke für Deine unerschöpfliche Liebe!Meine
Eltern verdienen den letzten und größten Dank. Sie haben mich früh mit der
Schönheit der Musik und dem reichen Glauben in Verbindung gebracht. In beidem
finde ich heute unbeschreiblichenHalt. Ihnen habe ich alles zu verdanken. DieArbeit
ist aus tiefer Dankbarkeit ihnen gewidmet.

Stuttgart, im Juni 2022 Matthias Miller
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Einleitung

A. Einführung in die Problematik

Gesellschaften im juristischen Sinne werden eigentumsrechtlich von den Inha-
bern der Gesellschaftsanteile, also von den Gesellschaftern getragen. Die Gesell-
schafter prägen und bestimmen typischerweise gemeinsam den Verbandswillen. Sie
üben die Mitgliedsrechte aus und haften für mitgliedschaftliche Pflichten. Für die
Gesellschaft und den Rechtsverkehr ist es daher unerlässlich zu wissen, welche
Personen jeweils die Gesellschafter des Verbandes sind. Das Informationsbedürfnis
kann auf unterschiedlichen Wegen befriedigt werden. In den Personenhandelsge-
sellschaften sind sämtliche Gesellschafter in dem öffentlich einsehbaren Handels-
register eingetragen. Gleiches gilt für die Partner einer Partnerschaftsgesellschaft
durch das Partnerschaftsregister. In der anonymeren AG weist dagegen nur das
gesellschaftsinterne und nicht öffentlich einsehbare Aktienregister Aktionäre aus
und zwar nur Namensaktionäre. Das GmbHG geht seit jeher einen Mittelweg.
Sämtliche Gesellschafter sind in eine Gesellschafterliste einzutragen. Diese Liste
wird als Dokument zu dem Handelsregister aufgenommen. Die GmbH-Gesell-
schafter werden also nicht direkt in das Handelsregister eingetragen, sondern sind
über das Listendokument aus dem Registerordner (§ 9 Abs. 1 HRV) öffentlich
einsehbar.

Obwohl die Gesellschafterlisten eine wichtige Informationsaufgabe erfüllen,
fristeten sie über 115 Jahre ein Nischendasein. Sie wurden häufig nicht sauber ge-
führt und waren inhaltlich unrichtig. Ihre Informationsfunktion über die Anteils-
eignerstruktur einer GmbHkonnten sie so nicht erfüllen. Das lag insbesondere daran,
dass Geschäftsführer kaum rechtlicheKonsequenzen zu fürchten hatten, wenn sie die
Listen nicht ordnungsgemäß führten. Dieser Zustand änderte sich mit dem MoMiG
grundlegend. Neben der reinen Informationsfunktion knüpft der neu gefasste § 16
GmbHG seit 1. 11.2008 beachtliche Rechtswirkungen an die Eintragung in Ge-
sellschafterlisten. So ermöglicht § 16 Abs. 3 GmbHG erstmals den gutgläubigen
Erwerb eines GmbH-Anteils von einer Person, die in der Gesellschafterliste aus-
gewiesen ist.1

1 Diese Regelungsanordnung wurde bereits vielfach ausführlich diskutiert, seziert, analy-
siert und geordnet. Sie wird daher größten Teils für diese Arbeit ausgeklammert. Siehe zu
diesem Rechtscheintatbestand aber etwa die Monografien: Broll, Geschäftsanteilserwerb vom
Nichtberechtigten, passim; Heilemann, Gutgläubiger Erwerb von Geschäftsanteilen, passim;
Kotthaus, Gewährleistung des Gutglaubensschutzes, passim; Omlor, Verkehrsschutz im Ka-
pitalgesellschaftsrecht, passim; Wiersch, Gutgläubiger Erwerb von GmbH-Anteilen, passim.



Praktisch relevanter ist die neu geschaffene relativeGesellschafterstellung in § 16
Abs. 1 Satz 1 GmbHG. Dieser eine Satz bedeutet einen Paradigmenwechsel im
Recht der GmbH und hat grundlegende Bedeutung für die Organisationsverfassung
der Gesellschaft. Denn danach gilt im Verhältnis zur Gesellschaft als Inhaber eines
Geschäftsanteils nur, wer in der im Handelsregister aufgenommenen Gesellschaf-
terliste eingetragen ist. Nur dieser Listengesellschafter, sog. formal legitimierter oder
relativer Gesellschafter, kann Mitgliedsrechte ausüben und haftet für mitglied-
schaftliche Verbindlichkeiten. Allgemein wird dieser Wirkungsmechanismus als
Legitimationswirkung bezeichnet, wie er vergleichbar bereits seit vielen Jahrzehnten
imAktienrecht fürNamensaktien gemäß § 67Abs. 2AktG gilt und zudem in anderen
Rechtsbereichen anerkannt ist.2 Für die Rechtsausübung des Listengesellschafters ist
es im Regelfall unbeachtlich, ob er auch materiell berechtigter Gesellschafter ist.
Theoretisch denkbar und praktisch relevant sind daher Sachverhalte, in denen der
materielle Gesellschafter nicht oder noch nicht formal legitimiert ist und demzufolge
keine Mitgliedsrechte ausüben kann. Die formale Gesellschafterstellung ist von der
materiell-rechtlichen Inhaberschaft abstrahiert.

Die Abstraktion ist Quelle mannigfacher Rechtsprobleme und sorgte schon in
dem Parallelfall des Aktienrechts für Verwirrung. Es fragte in diesem Zusammen-
hang Rudolf Ruth in einem Beitrag aus dem Jahre 1926 nach der Eigenschaft eines
Erwerbers einer Aktie, wenn er noch nicht in das Aktienbuch aufgenommen wurde:
„Was soll das für ein merkwürdiges Mitgliedschaftsverhältnis sein: (…) Also Mit-
glied und zugleich Nichtmitglied?“3 Die gleiche Frage stellt sich auch im GmbH-
Recht bei fehlerhaften Gesellschafterlisten. Es wird die Aufgabe der vorliegenden
Arbeit sein, das Verhältnis von materieller und formaler Gesellschafterstellung zu
bestimmen, zu ordnen sowie zu erklären und dabei das System und die Grenzen der
relativen Gesellschafterstellung auszuloten.

B. Thematische Eingrenzung und
rechtsmethodisches Vorgehen

Alle hier entwickelten Gedanken und Vorschläge zu der Reichweite und zu den
Grenzen der Legitimationswirkung zielen auf ein rechtsdogmatisch standhaftes
System der relativen Gesellschafterstellung. Die Arbeit ist auf das GmbH-Recht
fokussiert. Wird im Folgenden also von „relativen Gesellschaftern“, „Legitimati-

Siehe ferner etwa die ausführlichen Kommentierungen: Ebbing, in: Michalski et al., GmbHG,
§ 16 Rn. 157–257; Heidinger, in: MüKoGmbHG, § 16 Rn. 255–396; Löbbe, in: Groß-
kommGmbHG, § 16 Rn. 122–190; Verse, in: Henssler/Strohn, Gesellschaftsrecht, § 16
GmbHG Rn. 50–94.

2 Die Legitimationswirkung ist etwa auch aus den §§ 121 Abs. 2 Satz 2, 123 Abs. 3 Satz 6
AktG, § 10 Abs. 3 SchVG, § 6 Abs. 2 Satz 3 DepotG bekannt und bereits im Wertpapier,
Grundbuch- oder Zessionsrecht vorzufinden, vgl. etwa die §§ 407 ff., 793, 893 BGB.

3 Ruth, ZHR 88 (1926), 454 (497).
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onswirkung“ oder von „formaler Rechtsstellung“ gesprochen, ist stets die Rechtslage
im GmbH-Recht gemeint. Soll die aktienrechtliche Parallelnorm des § 67 Abs. 2
AktG angesprochen werden, wird hierauf gesondert verwiesen.

Ein wichtiges und wiederkehrendes Instrument der Arbeit sind Vergleiche zu
bereits bekannten, in den Rechtsfolgen ähnlich ausgestalteten Normen. Im Sinne
eines methodisch-komparativen Vorgehens sollen diese Vergleiche verstanden
werden. Anerkannte dogmatische Strukturen können für die relative Gesellschaf-
terstellung fruchtbar gemachtwerden. Eswird dabei ein Schluss vomBesonderen auf
Besonderes zu ziehen sein. Rechtswissenschaftliche Erkenntnisse zu vergleichbaren
Regelungen sind zu sammeln, heranzuziehen und – soweit möglich – auf § 16 Abs. 1
Satz 1 GmbHG zu übertragen. Erklärtes Ziel ist es nicht, durch eine rechtsmetho-
dische Induktion den besonderen Tatbeständen ein allgemeines neues Grundkonzept
zu entnehmen.4 Stattdessen soll mit anerkannten dogmatischen und rechtstechni-
schen Werkzeugen die Wirkungsweise der relativen Gesellschafterstellung erklärt
werden. Mit diesen Hilfsmitteln soll deutlich werden, unter welchen Vorausset-
zungen die relative Gesellschafterstellung entsteht und welche Rechtsfolgen sie
zeitigt.

C. Struktureller Aufbau der Arbeit

Bei der schrittweisen Ausarbeitung führt nun kein Weg daran vorbei, die relative
Gesellschafterstellung zunächst im ersten Kapitel historisch aufzuarbeiten. Die
geschichtlichen Entwicklungen schärfen das Verständnis der heutigen Legitimati-
onsnorm und liefern wertvolle Argumente für den heutigen Anwendungsbereich von
§ 16 Abs. 1 Satz 1 GmbHG.

Grundlegend wird im zweiten Kapitel sodann teleologisch wie dogmatisch die
Vorschrift untersucht, um ihren Wirkungsumfang zu bestimmen und um ein Fun-
dament für die Entwicklung rechtssicherer Ergebnisse zu erbauen.

Im dritten Kapitel werden die Rechte und Pflichten der Listengesellschafter
abgesteckt. Dabei wird auch erläutert, wie sich eine dingliche Belastung des Ge-
schäftsanteils, eine Amtsverwaltung über den GmbH-Anteil oder eine gesetzlich
angeordnete Vertretung des Listengesellschafters auf die relative Gesellschafter-
stellung auswirken.

Hieran anknüpfend widmet sich die Arbeit den Grenzen der relativen Gesell-
schafterstellung. Die in der Literatur vorgeschlagene Grenzziehung zu dem Tatbe-

4 Instruktiv zur Induktion Larenz, Methodenlehre, S. 384 ff.; Tanneberger, Sicherheits-
verfassung, S. 64 ff.; zur Induktion als Unterfall der Reduktion und damit als fehlbare
Schlussregel vgl. Bocheński, Die zeitgenössischen Denkmethoden, S. 75 ff.; zur Induktion als
Mittel der Auffindung allgemeiner Prinzipen bei der Analogie siehe Canaris, Feststellung von
Lücken, S. 97 f.
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